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In der Verwaltungsrechtssache 

 

 

Staatsangehörigkeit: ruandisch, 

– Klägerin und Berufungsbeklagte – 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte Waldmann-Stocker und andere,  

Papendiek 24-26, 37073 Göttingen  

- 186/18 -  

gegen 

Bundesrepublik Deutschland,  

vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,  

Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg  

- 6759468-265 -  

– Beklagte und Berufungsklägerin – 

wegen Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz und Abschiebungs-

verbote 

- Berufung - 

hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht - 4. Senat - am 7. September 2023 

durch die Einzelrichterin beschlossen: 

Das Berufungsverfahren wird eingestellt, nachdem die Beklagte ihre 

Berufung mit Schriftsatz vom 6. September 2023 zurückgenommen hat 

(§ 125 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO). 




